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KURZE BEGRÜNDUNG

Es besteht ein wachsender Bedarf an einem sichereren und zuverlässigeren, aber dennoch 
erschwinglichen und kosteneffizienten Zugang zu satellitengestützter Kommunikation. Im 
derzeitigen schwierigen geopolitischen Kontext zeigt sich dies immer deutlicher. Die 
Kommission hat die Einrichtung eines Unionsprogramms für sichere Konnektivität 
vorgeschlagen, mit dem die Widerstandsfähigkeit der Kommunikationsdienste der Union 
verbessert und zur Widerstandsfähigkeit der Union gegenüber Cyberangriffen beigetragen 
würde. Mit dem Programm würde auch die weltraumgestützte industrielle Basis, darunter auch 
KMU und Start-up-Unternehmen, unterstützt und die Entwicklung von Hochgeschwindigkeits-
Breitbandnetzen und nahtloser Konnektivität ermöglicht werden. Das Programm würde aus 
einer öffentlich-privaten Partnerschaft bestehen, die staatliche und kommerzielle Dienste 
erbringt. Im Jahr 2025 soll Zugang zu einer ersten Reihe staatlicher Dienste bestehen, die 2027 
ihre volle Kapazität erreichen sollen.

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt die Absicht der Kommission, diese entscheidende 
Initiative, bei der die EU mit anderen sehr dynamischen Akteuren im Wettbewerb steht, rasch 
voranzutreiben. Er ist der Ansicht, dass das Programm einen wesentlichen Beitrag zur 
strategischen Autonomie der Union leisten und die Abhängigkeit der Union von öffentlichen 
und privaten Akteuren aus Drittstaaten verringern würde.

In Bezug auf die Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanzbestimmungen besteht der 
Verfasser der Stellungnahme darauf, dass die Finanzierung neuer Programme nicht zulasten der 
Finanzausstattung bestehender EU-Programme gehen darf. Darüber hinaus darf vom 
Finanzierungsmodell des Programms für sichere Konnektivität, das zum Teil auf Beiträgen der 
Mitgliedstaaten und des Privatsektors basiert, kein finanzielles Risiko für die staatliche 
Komponente des Programms ausgehen.  

Beibehaltung des Finanzierungsvolumens bestehender EU-Programme 

Da es sich bei dem Programm für sichere Konnektivität um eine neue Initiative handelt, die bei 
der Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für den Zeitraum 2021-2027 nicht 
vorgesehen war, und um Kürzungen bei anderen Programmen der Union zu vermeiden, sollte 
der Betrag der Finanzausstattung aus den nicht zugewiesenen Spielräumen bei den Obergrenzen 
des MFR entnommen oder über die nicht thematischen besonderen Instrumente des MFR 
mobilisiert werden. 

In ihrem Vorschlag sieht die Kommission eine Umschichtung von insgesamt 1,6 Mrd. EUR im 
Zeitraum 2023-2027 vor. Von diesem Gesamtbetrag stammen 150 000 EUR aus Spielräumen, 
der Rest jedoch von bestehenden Programmen (Weltraumprogramm – Galileo/EGNOS, CEF-
Digital, Programm „Digitales Europa“ (DEP), Europäischer Verteidigungsfonds (EDF) und 
NDICI-Flexibilitätspolster). 

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Auffassung, dass die betreffenden Beträge für die 
ordnungsgemäße Durchführung der jeweiligen Programme erforderlich sind. Es ist daher nicht 
hinnehmbar, sie im Wege einer Umschichtung für eine völlig neue Tätigkeit bereitzustellen. 
Insbesondere

 die Fazilität „Connecting Europe“ – Digitales (CEF-Digital) und das DEP sind zentrale 



PE731.667v02-00 4/32 AD\1259922DE.docx

DE

Bestandteile der Strategie der Union zur Verwirklichung des digitalen Wandels. 
Darüber hinaus hätte der Vorschlag der Kommission für ein Mikrochip-Gesetz negative 
Auswirkungen sowohl auf CEF-Digital als auch auf das DEP.

 Die für den EDF vorgesehenen Mittel wurden vom Europäischen Rat gegenüber dem 
ursprünglichen Vorschlag der Kommission erheblich gekürzt und liegen daher bereits 
weit unter dem, was die Kommission und das Parlament für notwendig erachteten. 
Darüber hinaus bildet der EDF ein wesentliches Element für den Aufbau einer 
europäischen Verteidigungspolitik. Der Europäische Rat hat den russischen Einmarsch 
in die Ukraine als eine „tektonische Verschiebung in der europäischen Geschichte“ 
bezeichnet. Eine gewöhnliche Umschichtung von Mitteln ist keine geeignete Antwort 
auf diese Situation.

 Das im Rahmen des NDICI vorgesehene Flexibilitätspolster für neue 
Herausforderungen und Prioritäten dient dazu, auf unvorhergesehene Umstände 
reagieren zu können. Es sollte nur für neue Krisen oder neue Herausforderungen in 
Anspruch genommen werden, nicht aber für geplante oder programmierbare Initiativen.

Darüber hinaus sieht die Kommission die Bereitstellung von insgesamt 800 Millionen EUR im 
Zeitraum 2023-2027 vor. Der Verfasser der Stellungnahme könnte die Bereitstellung von 
Mitteln aus dem Weltraumprogramm (GovSatCom) und von Horizont Europa akzeptieren, da 
die Ziele dieser Programme die Ziele der sicheren Konnektivität ergänzen und mit ihnen in 
Einklang stehen. Er schlägt jedoch vor, den im Rahmen von Horizont Europa vorgesehenen 
Betrag durch Aufhebungen von Mittelbindungen beim Forschungsprogramm auszugleichen. 
Der Verfasser der Stellungnahme spricht sich gegen die Bereitstellung von 150 Millionen EUR 
im Rahmen des Programms NDICI/Europa in der Welt aus, das für die Zusammenarbeit der 
EU mit Drittländern bestimmt ist. Dies ist insbesondere angesichts des globalen Kontexts nicht 
gerechtfertigt. Die Mittel für das NDICI-Programm sind bereits nach dem ersten Jahr unter dem 
derzeitigen MFR zu knapp.  

Sicherstellung der Tragfähigkeit der staatlichen Komponente des Programms

In ihrem Vorschlag geht die Kommission davon aus, dass ein Großteil der Mittel nicht aus dem 
EU-Haushalt stammen wird. Es wird erwartet, dass die Mitgliedstaaten einen Beitrag zur 
staatlichen Infrastruktur und zu den staatlichen Diensten leisten, wohingegen die kommerzielle 
Infrastruktur und die Erbringung kommerzieller Dienste vollständig von den privaten Partnern 
finanziert werden sollen. 

Um im Falle eines Ausfalls aufseiten des kommerziellen Partners die Kontinuität der staatlichen 
Dienste zu gewährleisten, wird es entscheidend auf einen guten Absicherungsmechanismus 
zwischen der staatlichen und der kommerziellen Komponente ankommen. 

Was die staatliche Komponente betrifft, sieht die Kommission Mittel sowohl aus dem EU-
Haushalt als auch aus Beiträgen der Mitgliedstaaten vor. Die Verordnung sollte daher 
sicherstellen, dass für den EU-Haushalt kein finanzielles Risiko entsteht. Die Mitgliedstaaten 
sollten verpflichtet werden, einen Beitrag zur Gewährleistung der Tragfähigkeit der 
staatlichen Infrastruktur und der Erbringung von Diensten innerhalb des festgelegten 
Zeitrahmens zu leisten.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und 
Energie, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die staatlichen Akteure der Union 
fordern zunehmend sichere und 
zuverlässige 
Satellitenkommunikationsdienste, 
insbesondere da diese die einzige geeignete 
Möglichkeit in Situationen sind, in denen 
bodengestützte Kommunikationssysteme 
nicht vorhanden, gestört oder unzuverlässig 
sind. Ein erschwinglicher und 
kosteneffizienter Zugang zu 
satellitengestützter Kommunikation ist 
auch in abgelegenen Regionen, auf hoher 
See und im Luftraum unverzichtbar. 
Schränkt beispielsweise der Mangel an 
Breitbandkommunikation derzeit die 
Möglichkeit ein, neue Sensoren und 
Plattformen in vollem Umfang zu nutzen, 
die 71 % unseres Planeten, d. h. Ozeane, 
beobachten, gewährleistet die 
Satellitenkommunikation die langfristige 
Verfügbarkeit eines weltweiten 
ununterbrochenen Zugangs.

(1) Die staatlichen Akteure der Union 
fordern zunehmend sichere und 
zuverlässige 
Satellitenkommunikationsdienste, 
insbesondere da diese die einzige geeignete 
Möglichkeit in Situationen sind, in denen 
bodengestützte Kommunikationssysteme 
nicht vorhanden, gestört oder unzuverlässig 
sind. Ein erschwinglicher und 
kosteneffizienter Zugang zu 
satellitengestützter Kommunikation ist 
auch in abgelegenen Regionen und 
Regionen in äußerster Randlage sowie auf 
hoher See und im Luftraum unverzichtbar. 
Schränkt beispielsweise der Mangel an 
Breitbandkommunikation derzeit die 
Möglichkeit ein, neue Sensoren und 
Plattformen in vollem Umfang zu nutzen, 
die 71 % unseres Planeten, d. h. Ozeane, 
beobachten, gewährleistet die 
Satellitenkommunikation die langfristige 
Verfügbarkeit eines weltweiten 
ununterbrochenen Zugangs.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine Finanzausstattung festgesetzt, die 

(25) Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine Finanzausstattung festgesetzt, die 
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für das Europäische Parlament und den Rat 
im Rahmen des jährlichen 
Haushaltsverfahrens den vorrangigen 
Bezugsrahmen im Sinne der Nummer 18 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
16. Dezember 2020 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat der 
Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission über die Haushaltsdisziplin, 
die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich 
und die wirtschaftliche Haushaltsführung 
sowie über neue Eigenmittel, einschließlich 
eines Fahrplans im Hinblick auf die 
Einführung neuer Eigenmittel22, bilden 
soll.

für das Europäische Parlament und den Rat 
im Rahmen des jährlichen 
Haushaltsverfahrens den vorrangigen 
Bezugsrahmen im Sinne der Nummer 18 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
16. Dezember 2020 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat der 
Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission über die Haushaltsdisziplin, 
die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich 
und die wirtschaftliche Haushaltsführung 
sowie über neue Eigenmittel, einschließlich 
eines Fahrplans im Hinblick auf die 
Einführung neuer Eigenmittel22, bilden 
soll. Da es sich bei dem Programm um 
eine neue Initiative handelt, die bei der 
Aufstellung des mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) für den Zeitraum 
2021-2027 nicht vorgesehen war, und um 
Kürzungen bei anderen Programmen der 
Union zu vermeiden, sollte der Betrag der 
Finanzausstattung aus den nicht 
zugewiesenen Spielräumen bei den 
Obergrenzen des MFR entnommen oder 
über die nicht thematischen besonderen 
Instrumente des MFR bereitgestellt 
werden.

__________________ __________________
22 ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 28. 22 ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 28.

Begründung

Das Parlament vertritt seit jeher die Auffassung, dass neue Initiativen mit neuen Mitteln 
finanziert werden sollten. Dieser Ansatz sollte auch im vorliegenden Fall befolgt werden. 
Insbesondere sollten keine Mittel aus anderen EU-Programmen umgeschichtet werden.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Die Ziele des Programms stehen im 
Einklang mit denen anderer 
Unionsprogramme und ergänzen diese, 

(26) Die Ziele des Programms stehen im 
Einklang mit denen anderer 
Unionsprogramme und ergänzen diese, 
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insbesondere jene des mit der Verordnung 
(EU) 2021/695 des Europäischen 
Parlaments und des Rates23 eingerichteten 
Programms „Horizont Europa“, des mit der 
Verordnung (EU) 2021/694 des 
Europäischen Parlaments und des Rates24 
aufgestellten Programms „Digitales 
Europa“, des mit der Verordnung (EU) 
2021/947des Europäischen Parlaments und 
des Rates25  geschaffenen Instruments für 
Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit — Europa 
in der Welt, der mit der Verordnung (EU) 
2021/1153 des Europäischen Parlaments 
und des Rates26 geschaffenen Fazilität 
„Connecting Europe“ und insbesondere des 
mit der Verordnung (EU) 2021/696 des 
Europäischen Parlaments und des Rates27 
eingerichteten Weltraumprogramms der 
Union.

insbesondere jene des mit der Verordnung 
(EU) 2021/695 des Europäischen 
Parlaments und des Rates23 eingerichteten 
Programms „Horizont Europa“, des mit der 
Verordnung (EU) 2021/694 des 
Europäischen Parlaments und des Rates24 
aufgestellten Programms „Digitales 
Europa“, des mit der Verordnung (EU) 
2021/947des Europäischen Parlaments und 
des Rates25  geschaffenen Instruments für 
Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit — Europa 
in der Welt, der mit der Verordnung (EU) 
2021/1153 des Europäischen Parlaments 
und des Rates26 geschaffenen Fazilität 
„Connecting Europe“ und insbesondere des 
mit der Verordnung (EU) 2021/696 des 
Europäischen Parlaments und des Rates27 
eingerichteten Weltraumprogramms der 
Union. Gleichwohl sollten Mittel aus 
diesen Programmen nicht zur 
Finanzierung des Programms 
umgeschichtet werden.

__________________ __________________
23 Verordnung (EU) 2021/695 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. April 2021 zur Einrichtung von 
„Horizont Europa“, dem 
Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation, sowie über dessen Regeln für 
die Beteiligung und die Verbreitung der 
Ergebnisse und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und 
(EU) Nr. 1291/2013 (ABl. L 170 vom 
12.5.2021, S. 1).

23 Verordnung (EU) 2021/695 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. April 2021 zur Einrichtung von 
„Horizont Europa“, dem 
Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation, sowie über dessen Regeln für 
die Beteiligung und die Verbreitung der 
Ergebnisse und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und 
(EU) Nr. 1291/2013 (ABl. L 170 vom 
12.5.2021, S. 1).

24 Verordnung (EU) 2021/694 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2021 zur Aufstellung des 
Programms „Digitales Europa“ und zur 
Aufhebung des Beschlusses (EU) 
2015/2240 (ABl. L 166 vom 11.5.2021, S. 
1).

24 Verordnung (EU) 2021/694 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2021 zur Aufstellung des 
Programms „Digitales Europa“ und zur 
Aufhebung des Beschlusses (EU) 
2015/2240 (ABl. L 166 vom 11.5.2021, S. 
1).

25 Verordnung (EU) 2021/947 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juni 2021 zur Schaffung des 
Instruments für Nachbarschaft, 

25 Verordnung (EU) 2021/947 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juni 2021 zur Schaffung des 
Instruments für Nachbarschaft, 
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Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit — Europa 
in der Welt, zur Änderung und Aufhebung 
des Beschlusses Nr. 466/2014/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
2017/1601 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 480/2009 des Rates (ABl. L 
209 vom 14.6.2021, S. 1).

Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit — Europa 
in der Welt, zur Änderung und Aufhebung 
des Beschlusses Nr. 466/2014/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
2017/1601 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 480/2009 des Rates (ABl. L 
209 vom 14.6.2021, S. 1).

26 Verordnung (EU) 2021/1153 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. Juli 2021 zur Schaffung der 
Fazilität „Connecting Europe“ und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 
1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 (ABl. L 
249 vom 14.7.2021, S. 38).

26 Verordnung (EU) 2021/1153 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. Juli 2021 zur Schaffung der 
Fazilität „Connecting Europe“ und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 
1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 (ABl. L 
249 vom 14.7.2021, S. 38).

27 Verordnung (EU) 2021/696 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. April 2021 zur Einrichtung des 
Weltraumprogramms der Union und der 
Agentur der Europäischen Union für das 
Weltraumprogramm und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EU) Nr. 912/2010, 
(EU) Nr. 1285/2013 und (EU) Nr. 
377/2014 sowie des Beschlusses Nr. 
541/2014/EU (ABl. L 170 vom 12.5.2021, 
S. 69).

27 Verordnung (EU) 2021/696 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. April 2021 zur Einrichtung des 
Weltraumprogramms der Union und der 
Agentur der Europäischen Union für das 
Weltraumprogramm und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EU) Nr. 912/2010, 
(EU) Nr. 1285/2013 und (EU) Nr. 
377/2014 sowie des Beschlusses Nr. 
541/2014/EU (ABl. L 170 vom 12.5.2021, 
S. 69).

Begründung

Es stimmt zwar, dass die Ziele des Programms für sichere Konnektivität die Ziele anderer 
EU-Programme ergänzen. Mittel aus diesen Programmen sollten jedoch nicht zur 
Finanzierung dieser neuen Initiative umgeschichtet werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Im Rahmen des Programms 
„Horizont Europa“ wird ein spezifischer 
Anteil der Komponenten unter dem 
Cluster 4 speziell für FuI-Tätigkeiten im 

(27) Im Rahmen des Programms 
„Horizont Europa“ wird ein spezifischer 
Anteil der Komponenten unter dem 
Cluster 4 speziell für FuI-Tätigkeiten im 
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Zusammenhang mit der Entwicklung und 
Validierung des sicheren 
Konnektivitätssystems bereitgestellt, unter 
anderem für potenzielle Technologien, die 
im Rahmen von New Space entwickelt 
würden. Ein spezifischer Anteil der Mittel 
im Rahmen von „Europa in der Welt“ aus 
dem Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit (NDICI) 
wird Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Betrieb des Systems und der 
weltweiten Erbringung von Diensten 
zugewiesen, dank derer eine Palette an 
Diensten für internationale Nutzer 
angeboten werden kann. Im Rahmen des 
Weltraumprogramms der Union wird ein 
spezifischer Anteil der GOVSATCOM-
Komponente für die Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Entwicklung der 
GOVSATCOM-Plattform zugewiesen, die 
Teil der Bodeninfrastruktur des sicheren 
Konnektivitätssystems sein wird. Die 
Mittel aus diesen Programmen sollten im 
Einklang mit den Regeln für diese 
Programme eingesetzt werden. Da sich 
diese Regeln erheblich von den Regeln in 
dieser Verordnung unterscheiden können, 
sollte der Notwendigkeit, die angestrebten 
politischen Ziele wirksam zu erreichen, 
Rechnung getragen werden, wenn 
beschlossen wird, Maßnahmen sowohl aus 
den Mitteln von „Horizont Europa“ und 
dem NDICI als auch aus dem Programm 
der Union für sichere Konnektivität zu 
finanzieren.

Zusammenhang mit der Entwicklung und 
Validierung des sicheren 
Konnektivitätssystems bereitgestellt, unter 
anderem für potenzielle Technologien, die 
im Rahmen von New Space entwickelt 
würden. Da es sich bei dem Programm 
„Sichere Konnektivität“ um eine neue 
Initiative handelt und das Programm 
Horizont Europa eine wichtige Priorität der 
Union darstellt, sollte die Zuweisung von 
Mitteln für diese FuI-Tätigkeiten nicht 
zulasten der anderen FuI-Tätigkeiten im 
Rahmen von Cluster 4 gehen, die für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Union und den 
ökologischen und digitalen Wandel von 
wesentlicher Bedeutung sind. Unbeschadet 
der institutionellen Vorrechte des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sollte daher gemäß Artikel 15 Absatz 3 der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (im Folgenden 
„Haushaltsordnung“) ein Betrag, der den 
Mitteln für Verpflichtungen in Höhe des 
in Cluster 4 vorgesehenen Betrags für 
FuI-Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
dem sicheren Konnektivitätssystem 
entspricht, im Zeitraum 2023-2027 für 
das Programm Horizont Europa 
bereitgestellt werden, da im Rahmen 
dieses Programms oder seines Vorgängers 
vorgesehene Projekte nicht oder nur 
teilweise durchgeführt wurden. Dieser 
Betrag kommt zu dem Betrag von 0,5 Mrd. 
EUR (zu Preisen von 2018) hinzu, der in 
der Gemeinsamen Erklärung des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission über die 
Wiederverwendung freigegebener Mittel 
im Zusammenhang mit dem 
Forschungsprogramm vorgesehen ist. Im 
Rahmen des Weltraumprogramms der 
Union wird ein spezifischer Anteil der 
GOVSATCOM-Komponente für die 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der GOVSATCOM-Plattform 
zugewiesen, die Teil der 
Bodeninfrastruktur des sicheren 
Konnektivitätssystems sein wird. Die 
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Mittel aus diesen Programmen sollten im 
Einklang mit den Regeln für diese 
Programme eingesetzt werden. Da sich 
diese Regeln erheblich von den Regeln in 
dieser Verordnung unterscheiden können, 
sollte der Notwendigkeit, die angestrebten 
politischen Ziele wirksam zu erreichen, 
Rechnung getragen werden, wenn 
beschlossen wird, Maßnahmen aus den 
Mitteln von „Horizont Europa“ und aus 
dem Programm der Union für sichere 
Konnektivität zu finanzieren.

Begründung

Die Kommission schlägt vor, dass die Mittel für das Programm für sichere Konnektivität aus 
den Mitteln für drei andere Programme bereitgestellt werden. Es ist sinnvoll, auf die Mittel 
für die GovSatCom-Plattform zurückzugreifen. Die Bereitstellung dieser Mittel kann daher 
unterstützt werden. Es ist auch sinnvoll, FuI-Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Programm im Rahmen von Horizont Europa zu unterstützen. Es wird jedoch vorgeschlagen, 
dies durch die Aufhebung von Mittelbindungen gemäß Artikel 15 Absatz 3 der 
Haushaltsordnung zu kompensieren, um sicherzustellen, dass für diese neue Initiative keine 
Mittel gekürzt werden, die für Cluster 4 bestimmt sind. Die Bereitstellung von Mitteln aus der 
NDICI kann nicht unterstützt werden.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Aufgrund seiner inhärenten 
Auswirkungen auf die Sicherheit der 
Union und ihrer Mitgliedstaaten teilt das 
Programm auch Ziele und Grundsätze mit 
dem durch die Verordnung (EU) 
2021/697 des Europäischen Parlaments 
und des Rates eingerichteten 
Europäischen Verteidigungsfonds28. 
Daher sollte ein Teil der Mittel aus dem 
genannten Programm bereitgestellt 
werden, um die Tätigkeiten im Rahmen 
dieses Programms, insbesondere die 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Errichtung der Infrastruktur, zu 
finanzieren.

entfällt
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__________________
28 Verordnung (EU) 2021/697 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2021 zur Schaffung der 
Fazilität „Connecting Europe“ und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 
2018/1092 und (EU) Nr. 283/2014 (ABl. L 
170 vom 14.7.2021, S. 149).

Begründung

Die ursprünglich von der Kommission für den EDF vorgeschlagene Mittelausstattung wurde 
vom Europäischen Rat stark gekürzt. Dies hat sich jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen 
Ereignisse als verfehlt erwiesen. Eine weitere Kürzung des Betrags kann nicht unterstützt 
werden.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Das Programm sollte über eine 
ausreichende Mittelausstattung verfügen, 
damit sein Erfolg gewährleistet ist. 
Zusätzlich zur Finanzausstattung aus 
dem Unionshaushalt könnte das 
Programm finanzielle Beiträge oder 
Sachleistungen von anderen Parteien, 
einschließlich der Mitgliedstaaten, 
erhalten. Diese Finanzbeiträge könnten 
unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Bedürfnisse der Mitgliedstaaten und 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
der Verhältnismäßigkeit, der Solidarität 
und der Fairness festgelegt werden. 
Darüber hinaus könnte die 
Programminfrastruktur durch zusätzliche 
Kapazitäten ergänzt werden, die durch 
zusätzliche Investitionen des Privatsektors 
finanziert werden.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28b) Der Finanzierungsbedarf des 
Programms sollte bei der 
Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen 
Finanzrahmens berücksichtigt werden, 
um Stabilität, Kohärenz, Ehrgeiz und die 
langfristige Finanzierung des Programms 
sicherzustellen. Eine angemessene 
Finanzierung aus dem Unionshaushalt 
würde die demokratische Kontrolle des 
Programms im Rahmen des jährlichen 
Haushaltsverfahrens sicherstellen und die 
Anwendung aller Unionsvorschriften in 
den Bereichen Finanzkontrolle und 
Entlastung ermöglichen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28c) Mehrere Mitgliedstaaten haben 
Mittel aus der Aufbau- und 
Resilienzfazilität für Weltraumtätigkeiten 
vorgesehen. Um für eine maximale 
Effizienz der verfügbaren Mittel zu sorgen 
und Synergien zwischen dem Programm 
und der Aufbau- und Resilienzfazilität 
sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten 
angehalten werden, ihre Aufbau- und 
Resilienzpläne auf die Erfordernisse des 
Programms auszurichten.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Im Rahmen des Programms 
vergebene öffentliche Aufträge für aus dem 
Programm finanzierte Tätigkeiten sollten 
mit den Vorschriften der Union in 
Einklang stehen. In diesem Zusammenhang 
sollte die Union auch für die Festlegung 
der Zielvorgaben für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge zuständig sein.

(33) Im Rahmen des Programms 
vergebene öffentliche Aufträge für aus dem 
Programm finanzierte Tätigkeiten sollten 
mit den Vorschriften der Union und den in 
dieser Verordnung dargelegten 
spezifischen Grundsätzen in Einklang 
stehen. In diesem Zusammenhang sollte 
die Union auch für die Festlegung der 
Zielvorgaben für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge zuständig sein. Die Union sollte 
sich um eine breite geografische Streuung 
der an den Vergabeverfahren beteiligten 
Wirtschaftsakteure bemühen. Die 
Auftragsvergabestelle sollte technische 
Lösungen vorziehen, die auf lange Sicht 
durchführbar sind.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Eine öffentlich-private 
Partnerschaft ist das am besten geeignete 
Modell zur Verwirklichung der Ziele des 
Programms. Eine solche Partnerschaft 
würde es gestatten, auf der bereits 
vorhandenen Technologie- und 
Infrastrukturbasis der EU für 
Satellitenkommunikation aufzubauen und 
zuverlässige sowie innovative staatliche 
Dienste bereitzustellen; gleichzeitig könnte 
der private Partner mit eigenen 
Investitionen die Programminfrastruktur 
durch zusätzliche Fähigkeiten zur 
Erbringung kommerzieller Dienste 
ergänzen. Ein solches Modell würde 
darüber hinaus die Kosten für Errichtung 
und Betrieb optimieren, indem die 
Entwicklungs- und Errichtungskosten für 
Komponenten, die sowohl zur staatlichen 
als auch zur kommerziellen Infrastruktur 
gehören, gemeinsam getragen werden; 

(38) Eine öffentlich-private 
Partnerschaft ist das am besten geeignete 
Modell zur Verwirklichung der Ziele des 
Programms. Eine solche Partnerschaft 
würde es gestatten, auf der bereits 
vorhandenen Technologie- und 
Infrastrukturbasis der EU für 
Satellitenkommunikation aufzubauen und 
zuverlässige sowie innovative staatliche 
Dienste bereitzustellen; gleichzeitig könnte 
der private Partner mit eigenen 
Investitionen die Programminfrastruktur 
durch zusätzliche Fähigkeiten zur 
Erbringung kommerzieller Dienste 
ergänzen. Ein solches Modell würde 
darüber hinaus die Kosten für Errichtung 
und Betrieb optimieren, indem die 
Entwicklungs- und Errichtungskosten für 
Komponenten, die sowohl zur staatlichen 
als auch zur kommerziellen Infrastruktur 
gehören, gemeinsam getragen werden; 
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zusätzlich wäre eine Optimierung der 
Betriebskosten möglich, indem 
Kapazitäten in einem hohen Maß 
gemeinsam genutzt werden. Es würde 
insbesondere New-Space-Innovationen 
fördern, indem die Risiken im Bereich 
Forschung und Entwicklung zwischen 
öffentlichen und privaten Partnern 
aufgeteilt werden können.

zusätzlich wäre eine Optimierung der 
Betriebskosten möglich, indem 
Kapazitäten in einem hohen Maß 
gemeinsam genutzt werden. Es würde 
insbesondere New-Space-Innovationen 
fördern, indem die Risiken im Bereich 
Forschung und Entwicklung zwischen 
öffentlichen und privaten Partnern 
aufgeteilt werden können. Diese Kosten 
und Risiken sollten so verteilt werden, 
dass die privaten Partner keine 
Überkompensation erhalten. Im Rahmen 
der öffentlich-privaten Partnerschaften 
sollte auch sichergestellt werden, dass die 
sich ändernden Klimabedingungen, das 
Katastrophenrisiko und potenzielle 
Maßnahmen zur Minderung des 
Klimawandels und zur Anpassung an den 
Klimawandel während des gesamten 
Projektzyklus von der Entwicklung über 
die Planung bis hin zur Durchführung 
jedes einzelnen Projekts ermittelt und 
berücksichtigt werden. Bei den Projekten 
sollten der Grundsatz der Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen sowie das 
Verursacherprinzip berücksichtigt 
werden.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Das Durchführungsmodell könnte 
die Form eines Konzessionsvertrags oder 
anderer vertraglicher Vereinbarungen 
annehmen. Unabhängig vom 
Durchführungsmodell sollten mehrere 
zentrale Grundsätze festgelegt werden. Im 
Vertrag sollte eine klare Aufteilung der 
Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen 
den öffentlichen und privaten Partnern 
festgelegt werden. Auf diese Weise sollte 
eine Überkompensierung des privaten 
Partners bei der Erbringung staatlicher 
Dienste vermieden, die Erbringung 

(39) Das Durchführungsmodell könnte 
die Form eines Konzessionsvertrags oder 
anderer vertraglicher Vereinbarungen 
annehmen. Unabhängig vom 
Durchführungsmodell sollten mehrere 
zentrale Grundsätze festgelegt werden, die 
die in der Haushaltsordnung festgelegten 
Regeln ergänzen und speziell für dieses 
Programm gelten. Im Vertrag sollte eine 
klare Aufteilung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten zwischen den öffentlichen 
und privaten Partnern sowie eine klare 
Risikoverteilung zwischen ihnen 
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kommerzieller Dienste durch den 
Privatsektor ermöglicht und eine 
angemessene Priorisierung des Bedarfs 
staatlicher Nutzer sichergestellt werden. 
Die Kommission sollte in der Lage sein, 
solche Dienste zu bewerten und zu 
genehmigen, um sicherzustellen, dass die 
wesentlichen Interessen der Union und die 
Ziele des Programms gewahrt und 
angemessene Vorkehrungen getroffen 
werden, um mögliche 
Wettbewerbsverzerrungen infolge der 
Bereitstellung kommerzieller Dienste zu 
verhindern. Entsprechende 
Schutzmaßnahmen könnten eine 
getrennte Buchführung für staatliche und 
kommerzielle Dienste sowie einen offenen, 
fairen und diskriminierungsfreien Zugang 
zu den für die Erbringung kommerzieller 
Dienste erforderlichen Infrastrukturen 
umfassen. Die öffentlich-private 
Partnerschaft sollte die Beteiligung von 
Start-up-Unternehmen und KMU entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette der 
Konzession und in allen Mitgliedstaaten 
fördern und damit Anreize für die 
Entwicklung innovativer und disruptiver 
Technologien schaffen.

festgelegt werden, damit sichergestellt ist, 
dass der private Partner die 
Verantwortung für die Folgen von 
Verstößen übernimmt, für die er 
einzustehen hat. Im Vertrag sollte zudem 
sichergestellt werden, dass der private 
Partner für die Erbringung staatlicher 
Dienste keine Überkompensation, und es 
sollte die Erbringung kommerzieller 
Dienste durch den Privatsektor ermöglicht 
und eine angemessene Priorisierung des 
Bedarfs staatlicher Nutzer sichergestellt 
werden. Die Kommission sollte in der Lage 
sein, solche Dienste zu bewerten und zu 
genehmigen, um sicherzustellen, dass die 
wesentlichen Interessen der Union und die 
Ziele des Programms gewahrt werden. Es 
muss sichergestellt werden, dass 
Maßnahmen getroffen werden, um 
sicherzustellen, dass diese wesentlichen 
Interessen und Ziele gewahrt werden. 
Insbesondere sollte die Kommission in der 
Lage sein, die erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Kontinuität des 
Dienstes für den Fall zu gewährleisten, 
dass der Auftragnehmer seinen 
Verpflichtungen nicht nachkommen 
kann. Der Vertrag sollte unter anderem 
Interessenkonflikte und mögliche 
Wettbewerbsverzerrungen infolge der 
Erbringung kommerzieller Dienste 
verhindern. Dies könnte unter anderem 
durch die Einführung einer getrennten 
Rechnungsführung für staatliche und 
kommerzielle Dienste sowie durch einen 
offenen, fairen und diskriminierungsfreien 
Zugang zu den für die Erbringung 
kommerzieller Dienste erforderlichen 
Infrastrukturen erzielt werden. Die 
öffentlich-private Partnerschaft sollte die 
Beteiligung von Start-up-Unternehmen und 
KMU entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette der Konzession und 
in allen Mitgliedstaaten fördern und damit 
Anreize für die Entwicklung innovativer 
und disruptiver Technologien schaffen.
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Begründung

In den Verträgen sollte sichergestellt werden, dass die finanziellen Interessen der Union 
gewahrt werden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Mitgliedstaaten sind schon 
lange im Bereich Weltraum aktiv. Sie 
verfügen über Systeme, Infrastrukturen 
sowie nationale Weltraumagenturen und -
stellen. Daher können sie einen erheblichen 
Beitrag zum Programm leisten, 
insbesondere zu seiner Durchführung. Sie 
könnten mit der Union zusammenarbeiten, 
um die Dienste und Anwendungen des 
Programms zu fördern und die Kohärenz 
zwischen den einschlägigen nationalen 
Initiativen und dem Programm 
sicherzustellen. Die Kommission könnte 
die den Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehenden Mittel mobilisieren, ihre 
Unterstützung nutzen und ihnen unter den 
gemeinsam vereinbarten Bedingungen 
nichtregulatorische Aufgaben bei der 
Durchführung des Programms übertragen. 
Überdies sollten die betreffenden 
Mitgliedstaaten alle erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um für den Schutz 
der in ihrem Hoheitsgebiet errichteten 
Bodeninfrastruktur Sorge zu tragen. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten und 
die Kommission gemäß dem Beschluss 
Nr. 243/2012/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates untereinander 
und mit den entsprechenden 
internationalen Stellen und 
Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, 
um sicherzustellen, dass die für das 
Programm notwendigen Frequenzen zur 
Verfügung stehen und angemessen 
geschützt sind, sodass die auf den 

(41) Die Mitgliedstaaten sind schon 
lange im Bereich Weltraum aktiv. Sie 
verfügen über Systeme, Infrastrukturen 
sowie nationale Weltraumagenturen und -
stellen. Daher können sie einen erheblichen 
Beitrag zum Programm leisten, 
insbesondere zu seiner Durchführung. Sie 
sollten mit der Union zusammenarbeiten, 
um die Dienste und Anwendungen des 
Programms zu fördern und die Kohärenz 
zwischen den einschlägigen nationalen 
Initiativen und dem Programm 
sicherzustellen. Die Kommission sollte die 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehenden Mittel mobilisieren, ihre 
Unterstützung nutzen und ihnen unter den 
gemeinsam vereinbarten Bedingungen 
nichtregulatorische Aufgaben bei der 
Durchführung des Programms übertragen. 
Überdies sollten die betreffenden 
Mitgliedstaaten alle erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um für den Schutz 
der in ihrem Hoheitsgebiet errichteten 
Bodeninfrastruktur Sorge zu tragen. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten und 
die Kommission gemäß dem Beschluss 
Nr. 243/2012/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates untereinander 
und mit den entsprechenden 
internationalen Stellen und 
Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, 
um sicherzustellen, dass die für das 
Programm notwendigen Frequenzen zur 
Verfügung stehen und angemessen 
geschützt sind, sodass die auf den 



AD\1259922DE.docx 17/32 PE731.667v02-00

DE

angebotenen Diensten basierenden 
Anwendungen ohne Einschränkungen 
entwickelt und bereitgestellt werden 
können.

angebotenen Diensten basierenden 
Anwendungen ohne Einschränkungen 
entwickelt und bereitgestellt werden 
können.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Im Einklang mit Artikel 17 des 
Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) und gemäß ihrer Rolle als Förderin 
der allgemeinen Interessen der Union 
obliegt es der Kommission, das Programm 
durchzuführen, die Gesamtverantwortung 
zu tragen und seine Nutzung zu fördern. 
Damit die Ressourcen und Kompetenzen 
der verschiedenen Interessenträger optimal 
eingesetzt werden, sollte die Kommission 
bestimmte Aufgaben in begründeten Fällen 
anderen Stellen übertragen können. Da sie 
die Gesamtverantwortung für das 
Programm trägt, sollte die Kommission die 
wichtigsten technischen und operativen 
Anforderungen festlegen, die für die 
Weiterentwicklung von Systemen und 
Diensten erforderlich sind. Diese 
Festlegungen sollte die Kommission nach 
Anhörung von Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, Nutzern und anderen 
einschlägigen Interessenträgern treffen. 
Schließlich führt die Ausübung der 
Zuständigkeit durch die Union nach 
Artikel 4 Absatz 3 AEUV nicht dazu, dass 
die Mitgliedstaaten an der Ausübung ihrer 
Zuständigkeiten gehindert werden. Im 
Interesse einer sinnvollen Verwendung der 
Unionsmittel sollte die Kommission jedoch 
so weit wie möglich die Kohärenz der im 
Rahmen des Programms durchgeführten 
Tätigkeiten mit denjenigen der 
Mitgliedstaaten sicherstellen.

(42) Im Einklang mit Artikel 17 des 
Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) und gemäß ihrer Rolle als Förderin 
der allgemeinen Interessen der Union 
obliegt es der Kommission, das Programm 
durchzuführen, die Gesamtverantwortung 
zu tragen und seine Nutzung zu fördern. 
Damit die Ressourcen und Kompetenzen 
der verschiedenen Interessenträger optimal 
eingesetzt werden, sollte die Kommission 
bestimmte Aufgaben in begründeten Fällen 
anderen Stellen übertragen können. Da sie 
die Gesamtverantwortung für das 
Programm trägt, sollte die Kommission die 
wichtigsten technischen und operativen 
Anforderungen festlegen, die für die 
Weiterentwicklung von Systemen und 
Diensten erforderlich sind. Diese 
Festlegungen sollte die Kommission nach 
Anhörung von Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, Nutzern und anderen 
einschlägigen Interessenträgern treffen. 
Schließlich führt die Ausübung der 
Zuständigkeit durch die Union nach 
Artikel 4 Absatz 3 AEUV nicht dazu, dass 
die Mitgliedstaaten an der Ausübung ihrer 
Zuständigkeiten gehindert werden. Im 
Interesse einer sinnvollen Verwendung der 
Unionsmittel sollte die Kommission jedoch 
so weit wie möglich die Kohärenz der im 
Rahmen des Programms durchgeführten 
Tätigkeiten mit denjenigen der 
Mitgliedstaaten, einschließlich der 
Maßnahmen, die im Rahmen ihrer 
Aufbau- und Resilienzpläne finanziert 
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werden, sicherstellen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Zur Gewährleistung des Betriebs 
der staatlichen Infrastruktur und zur 
Erleichterung der Erbringung der 
staatlichen Dienste, sollte die Agentur im 
Wege von Beitragsvereinbarungen andere 
Stellen in deren jeweiligem 
Kompetenzbereich mit bestimmten 
Tätigkeiten betrauen, wobei die für die 
Kommission geltenden Bedingungen der 
indirekten Mittelverwaltung zur 
Anwendung kommen.

(45) Zur Gewährleistung des Betriebs 
der staatlichen Infrastruktur und zur 
Erleichterung der Erbringung der 
staatlichen Dienste, sollte die Agentur im 
Wege von Beitragsvereinbarungen andere 
Stellen in deren jeweiligem 
Kompetenzbereich mit bestimmten 
Tätigkeiten betrauen, wobei die für die 
Kommission geltenden und in der 
Haushaltsordnung festgelegten 
Bedingungen der indirekten 
Mittelverwaltung zur Anwendung 
kommen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Grundsätzlich sollten die 
staatlichen Dienste den Nutzern der 
staatlichen Dienste kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden. Kommt die 
Kommission nach ihrer Analyse zu dem 
Schluss, dass es zu Kapazitätsengpässen 
kommt, sollte es ihr gestattet sein, im 
Rahmen dieser detaillierten Vorschriften 
für die Erbringung der Dienste eine 
Preispolitik zu entwickeln, um 
Marktverzerrungen zu vermeiden. Der 
Kommission sollten 
Durchführungsbefugnisse zur Festlegung 
einer solchen Preispolitik übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 

(64) Die staatlichen Dienste sollten den 
Nutzern der staatlichen Dienste 
grundsätzlich kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden. Die Kapazität für diese 
Dienste ist jedoch begrenzt. Kommt die 
Kommission nach einer gründlichen 
Analyse zu dem Schluss, dass es zu 
Kapazitätsengpässen kommt, sollte es ihr, 
sofern dies hinreichend begründet ist, 
gestattet sein, im Rahmen dieser 
detaillierten Vorschriften für die 
Erbringung der Dienste eine Preispolitik zu 
entwickeln, um Angebot und Nachfrage 
nach den Diensten aufeinander 
abzustimmen und Marktverzerrungen zu 
vermeiden. Der Kommission sollten 
Durchführungsbefugnisse zur Festlegung 
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Nr. 182/2011 ausgeübt werden. einer solchen Preispolitik übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Begründung

Weitere Klarstellung.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung42 
sollte dieses Programm auf der Grundlage 
von Daten evaluiert werden, die im 
Einklang mit spezifischen 
Überwachungsanforderungen erhoben 
werden, wobei gleichzeitig aber 
Verwaltungsaufwand, insbesondere für die 
Mitgliedstaaten, und Überregulierung zu 
vermeiden sind. Diese Anforderungen 
sollten, soweit erforderlich, messbare 
Indikatoren als Grundlage für die 
Evaluierung der Auswirkungen des 
Programms enthalten. Bei der Evaluierung 
dieses Programms sollten die Ergebnisse 
der im Rahmen der Verordnung (EU) 
2021/696 durchgeführten Evaluierung des 
Weltraumprogramms der Union in Bezug 
auf die GOVSATCOM-Komponente 
berücksichtigt werden.

(68) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung  
sollte dieses Programm auf der Grundlage 
von Daten evaluiert werden, die im 
Einklang mit spezifischen 
Überwachungsanforderungen erhoben 
werden, wobei gleichzeitig aber 
Verwaltungsaufwand, insbesondere für die 
Mitgliedstaaten, und Überregulierung zu 
vermeiden sind. Diese Anforderungen 
sollten, soweit erforderlich, messbare 
Indikatoren als Grundlage für die 
Evaluierung der Auswirkungen des 
Programms enthalten. Bei der Evaluierung 
dieses Programms sollten die Ergebnisse 
der im Rahmen der Verordnung (EU) 
2021/696 durchgeführten Evaluierung des 
Weltraumprogramms der Union in Bezug 
auf die GOVSATCOM-Komponente 
berücksichtigt werden; die Evaluierung 
sollte so rechtzeitig vorgenommen werden, 
dass ihre Ergebnisse bei der Ausarbeitung 
eines eventuellen Vorschlags zur 
Fortführung des Programms im nächsten 
MFR-Zeitraum berücksichtigt werden 
können.

__________________
42 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

__________________
42 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 69 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(69a) Um die Vorhersehbarkeit der 
Durchführung des Programms zu 
sicherzustellen, sollten alle wesentlichen 
finanziellen und rechtlichen 
Anforderungen in dieser Verordnung 
festgelegt werden. Ferner sollte der 
Umfang der Zusammenarbeit zwischen 
der Kommission und den einschlägigen 
Partnern aus der Industrie abgesteckt 
werden, um sicherzustellen, dass es einen 
klaren Rahmen für die Meilensteine und 
Ziele des Programms gibt.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe (a)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die langfristige Verfügbarkeit eines 
weltweiten unterbrechungsfreien Zugangs 
zu sicheren und kosteneffizienten 
Satellitenkommunikationsdiensten für 
staatliche Nutzer gemäß Artikel 7 
Absätze 1 bis 3 zu gewährleisten, die den 
Schutz kritischer Infrastrukturen, die 
Überwachung, das auswärtige Handeln, 
das Krisenmanagement und Anwendungen 
unterstützt, die für Wirtschaft, Umwelt, 
Sicherheit und Verteidigung von 
entscheidender Bedeutung sind, sodass die 
Widerstandsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
gesteigert wird;

(a) die langfristige Verfügbarkeit eines 
weltweiten unterbrechungsfreien Zugangs 
zu sicheren und kosteneffizienten 
Satellitenkommunikationsdiensten für 
staatliche Nutzer gemäß Artikel 7 
Absätze 1 bis 3 zu gewährleisten, die den 
Schutz kritischer Infrastrukturen, die 
Überwachung, das auswärtige Handeln, 
das Krisenmanagement und Anwendungen 
unterstützt, die für Wirtschaft, das Klima, 
die Umwelt, Sicherheit und Verteidigung 
von entscheidender Bedeutung sind, sodass 
die Widerstandsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten gesteigert wird;

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die in Absatz 1 genannte 
kommerzielle Infrastruktur umfasst alle 
Weltraum- und Bodenressourcen mit 
Ausnahme derjenigen, die Teil der 
staatlichen Infrastruktur sind. Die 
kommerzielle Infrastruktur wird 
vollständig von dem in Artikel 15 Absatz 2 
genannten Auftragnehmer finanziert.

4. Die in Absatz 1 genannte 
kommerzielle Infrastruktur umfasst alle 
Weltraum- und Bodenressourcen mit 
Ausnahme derjenigen, die Teil der 
staatlichen Infrastruktur sind. Die 
kommerzielle Infrastruktur und alle damit 
zusammenhängenden Risiken werden 
vollständig von dem in Artikel 15 Absatz 2 
genannten Auftragnehmer finanziert.

Begründung

Der Auftragnehmer sollte die volle Verantwortung für die kommerzielle Infrastruktur und alle 
damit verbundenen Risiken übernehmen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Erbringung kommerzieller 
Dienste wird von dem in Artikel 15 Absatz 
2 genannten Auftragnehmer finanziert. Die 
Bedingungen für die Erbringung 
kommerzieller Dienste werden in den in 
Artikel 15 genannten Verträgen festgelegt. 
Darin wird insbesondere bestimmt, wie die 
Kommission die Erbringung kommerzieller 
Dienste bewerten und genehmigen wird, 
um sicherzustellen, dass die wesentlichen 
Interessen der Union und die in Artikel 3 
genannten allgemeinen und spezifischen 
Ziele des Programms gewahrt werden. Sie 
enthalten auch angemessene 
Schutzklauseln, um 
Wettbewerbsverzerrungen bei der 
Erbringung kommerzieller Dienste zu 
vermeiden, jegliche Interessenkonflikte, 
eine unzulässige Diskriminierung und 
andere verborgene mittelbare Vorteile für 
den Auftragnehmer gemäß Artikel 15 
Absatz 2 zu verhindern. Diese 

4. Die Erbringung kommerzieller 
Dienste wird von dem in Artikel 15 Absatz 
2 genannten Auftragnehmer finanziert. Die 
Bedingungen für die Erbringung 
kommerzieller Dienste werden in den in 
Artikel 15 genannten Verträgen festgelegt. 
Darin wird insbesondere bestimmt, wie die 
Kommission die Erbringung kommerzieller 
Dienste bewerten und genehmigen wird, 
um sicherzustellen, dass die wesentlichen 
Interessen der Union und die in Artikel 3 
genannten allgemeinen und spezifischen 
Ziele des Programms gewahrt werden. 
Ferner wird darin festgelegt, welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn 
diese wesentlichen Interessen nicht 
beachtet oder diese Ziele nicht erreicht 
werden. Insbesondere sind in den 
Verträgen Maßnahmen vorzusehen, mit 
denen die Kontinuität der Dienste im 
Falle eines schwerwiegenden Ausfalls 
seitens des Auftragnehmers sichergestellt 
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Schutzklauseln können die Verpflichtung 
zur getrennten Buchführung für die 
Erbringung staatlicher Dienste und die 
Erbringung kommerzieller Dienste 
umfassen, einschließlich der Einrichtung 
einer vom vertikal integrierten Betreiber 
für die Erbringung staatlicher Dienste 
strukturell und rechtlich getrennten Einheit 
und der Bereitstellung eines offenen, fairen 
und diskriminierungsfreien Zugangs zu der 
für die Erbringung kommerzieller Dienste 
erforderlichen Infrastruktur.

wird.

In den Verträgen ist ferner 
sicherzustellen, dass es bei der 
Erbringung der kommerziellen Dienste zu 
keinen Wettbewerbsverzerrungen, 
Interessenkonflikten, einer unzulässigen 
Diskriminierung oder sonstigen 
verdeckten mittelbaren Vorteilen für den 
in Artikel 15 Absatz 2 genannten 
Auftragnehmer kommt. Sie können daher 
die Verpflichtung zur getrennten 
Rechnungsführung für die Erbringung 
staatlicher Dienste und die Erbringung 
kommerzieller Dienste umfassen, 
einschließlich der Einrichtung einer vom 
vertikal integrierten Betreiber für die 
Erbringung staatlicher Dienste strukturell 
und rechtlich getrennten Einheit und der 
Bereitstellung eines offenen, fairen und 
diskriminierungsfreien Zugangs zu der für 
die Erbringung kommerzieller Dienste 
erforderlichen Infrastruktur.

Begründung

Mit dieser Änderung soll sichergestellt werden, dass die finanziellen Interessen der Union 
gewahrt werden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Abweichend von Absatz 3 kann die Abweichend von Absatz 3 kann die 
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Kommission in hinreichend begründeten 
Fällen ausnahmsweise eine Preispolitik 
im Wege von Durchführungsrechtsakten 
festlegen.

Kommission nach einer gründlichen 
Analyse eine Preispolitik im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festlegen, 
soweit dies zwingend erforderlich ist, um 
in Bezug auf die staatlichen Dienste 
Angebot und Nachfrage aufeinander 
abzustimmen.

Begründung

Klarstellung der Preispolitik.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Indem die Kommission diese Preispolitik 
festlegt, stellt sie sicher, dass von der 
Erbringung der staatlichen Dienste keine 
Wettbewerbsverzerrung ausgeht, dass 
keine Engpässe bei den staatlichen 
Diensten entstehen und dass der ermittelte 
Preis nicht zu einer Überkompensierung 
des Begünstigten führt.

Indem die Kommission diese Preispolitik 
festlegt, stellt sie sicher, dass von der 
Erbringung der staatlichen Dienste keine 
Wettbewerbsverzerrung ausgeht und dass 
keine Engpässe bei den staatlichen 
Diensten entstehen. Die Preispolitik darf 
nicht zu einer Überkompensierung des 
Auftragnehmers führen. Alle Einkünfte, 
die sich aus der Preispolitik ergeben, 
müssen verwendet werden, um die 
Kapazität des Systems der sicheren 
Konnektivität zu erhöhen, das System 
aufrechtzuerhalten oder zusätzliche 
Kapazitäten zu beschaffen.

Begründung

Klarstellung der Preispolitik.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Programms und für die 
Deckung der damit verbundenen Risiken 
beträgt für den Zeitraum vom 1. Januar 
2023 bis zum 31. Dezember 2027 1,600 
Mrd. EUR zu jeweiligen Preisen.

Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Programms und für die 
Deckung der damit verbundenen Risiken, 
die sich nur auf die staatliche 
Infrastruktur beziehen, beträgt für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. 
Dezember 2027 1,750 Mrd. EUR zu 
jeweiligen Preisen. Dieser Betrag wird aus 
den nicht zugewiesenen Spielräumen 
innerhalb der Obergrenzen des MFR 
2021-2027 oder über die nicht 
thematischen besonderen Instrumente des 
MFR bereitgestellt.

Begründung

Da es sich um eine neue Initiative handelt, sollte die sichere Konnektivität mit neuen Mitteln 
finanziert werden. Die geringfügige Aufstockung der Finanzausstattung entspricht dem 
Betrag, den die Kommission im Rahmen des NDICI vorschlug.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Betrag aus dem MFR 2021-2027 wird 
vorläufig wie folgt aufgeteilt:

entfällt

Begründung

Siehe Änderungsantrag 23.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– 950 Mio. EUR aus Rubrik 1; entfällt
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Begründung

Siehe Änderungsantrag 23.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Spiegelstrich 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– 500 Mio. EUR aus Rubrik 5; entfällt

Begründung

Siehe Änderungsantrag 23.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– 150 Mio. EUR aus Rubrik 6. entfällt

Begründung

Siehe Änderungsantrag 23.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Das Programm erhält ergänzend 
Finanzmittel im Rahmen des Programms 
„Horizont Europa“, des 
Weltraumprogramms der Union und des 
Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit (NDICI) 

2. Das Programm erhält ergänzend 
Finanzmittel im Rahmen des Programms 
„Horizont Europa“ und des 
Weltraumprogramms der Union mit einem 
maximalen Richtbetrag von 
0,430 Mrd. EUR bzw. 0,220 Mrd. EUR. 
Diese Finanzierung wird gemäß der 
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mit einem maximalen Richtbetrag von 
0,430 Mrd. EUR bzw. 0,220 Mrd. EUR 
bzw. 0,150 Mrd. EUR. Diese Finanzierung 
wird jeweils im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2021/695, der 
Verordnung (EU) 2021/696 und der 
Verordnung (EU) 2021/947 durchgeführt.

Verordnung (EU) 2021/695 bzw. der 
Verordnung (EU) 2021/696 durchgeführt.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Der in Absatz 1 genannte Betrag 
darf nicht zur Deckung von Risiken im 
Zusammenhang mit der kommerziellen 
Infrastruktur verwendet werden.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. In die in diesem Artikel genannten 
Verträge sind angemessene 
Schutzklauseln aufzunehmen, um eine 
Überkompensierung des Auftragnehmers, 
Wettbewerbsverzerrungen, jegliche 
Interessenkonflikte, eine unzulässige 
Diskriminierung und andere verborgene 
mittelbare Vorteile zu verhindern. Gemäß 
Artikel 7 Absatz 4 enthalten sie 
Bestimmungen über das Bewertungs- und 
Genehmigungsverfahren der Kommission 
für vom Auftragnehmer erbrachte 
kommerzielle Dienste, um sicherzustellen, 
dass die wesentlichen Interessen der Union 
und die Ziele des Programms gewahrt 
werden.

6. In den in diesem Artikel genannten 
Verträgen ist sicherzustellen, dass der 
Auftragnehmer keine Überkompensierung 
erhält und es zu keinen 
Wettbewerbsverzerrungen, 
Interessenkonflikten, einer unzulässigen 
Diskriminierung oder sonstigen 
verdeckten mittelbaren Vorteilen kommt. 
Sie müssen gemäß Artikel 7 Absatz 4 
Bestimmungen über das Bewertungs- und 
Genehmigungsverfahren der Kommission 
für vom Auftragnehmer erbrachte 
kommerzielle Dienste enthalten, um 
sicherzustellen, dass die wesentlichen 
Interessen der Union und die Ziele des 
Programms gewahrt werden, sowie 
Bestimmungen darüber, welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn 
diese wesentlichen Interessen nicht 
gewahrt oder diese Ziele nicht erreicht 
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werden. Insbesondere sind in den 
Verträgen Maßnahmen vorzusehen, mit 
denen  im Falle eines schwerwiegenden 
Ausfalls seitens des Auftragnehmers die 
Kontinuität der Dienste sichergestellt 
wird.

Begründung

Mit dieser Änderung soll sichergestellt werden, dass die finanziellen Interessen der Union 
gewahrt werden.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Sicherstellung eines wirksamen 
Wettbewerbs unter Berücksichtigung der 
Ziele der technologischen Unabhängigkeit 
und der Dienstkontinuität;

(b) Sicherstellung eines wirksamen 
Wettbewerbs unter Berücksichtigung der 
Ziele der technologischen Unabhängigkeit 
und der Dienstkontinuität sowie der 
langfristigen technologischen 
Durchführbarkeit;

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) Erfüllung umweltbezogener 
Kriterien;

(h) Erfüllung umweltbezogener 
Kriterien und von Anforderungen an die 
soziale Nachhaltigkeit;

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Evaluierung Monitoring und Evaluierung
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Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission führt 
Evaluierungen rechtzeitig durch, damit 
die Ergebnisse in den 
Entscheidungsprozess einfließen können.

1. Um in den Entscheidungsprozess 
einfließen zu können und sicherzustellen, 
dass die Ressourcen so wirksam und 
effizient wie möglich eingesetzt werden, 
überwacht die Kommission das 
Programm kontinuierlich und evaluiert 
dessen Durchführung bis zum 30. Juni 
2026 und danach alle drei Jahre.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Bis [DATUM 3 JAHRE NACH 
INKRAFTTRETEN] und danach alle vier 
Jahre evaluiert die Kommission die 
Durchführung des Programms. Bewertet 
wird:

2. Bei der Durchführung der in 
Absatz 1 genannten Evaluierung 
berücksichtigt die Kommission die 
Ansichten der einschlägigen 
Interessenträger sowohl auf Unionsebene 
als auch auf nationaler Ebene und 
bewertet

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) etwaige Kostenüberschreitungen, 
die fristgerechte Einhaltung der 
festgelegten Projektfristen und die 
Wirksamkeit der Governance und 
Verwaltung des Programms;
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Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bb) die Wirksamkeit, Effizienz, 
Relevanz, Kohärenz und den 
Unionsmehrwert der 
Programmtätigkeiten;

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bc) den Grad der Synergien und der 
Komplementarität des Programms mit 
einschlägigen Initiativen der Union, der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls der 
Regionen.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Falls erforderlich können über das 
Jahr 2027 hinaus Mittel zur Deckung von 
Ausgaben, die zur Erfüllung der in 
Artikel 3 vorgesehenen Ziele erforderlich 
sind, in den Unionshaushalt eingesetzt 
werden, um die Verwaltung von 
Maßnahmen zu ermöglichen, die bis zum 
Ende des Programms noch nicht 
abgeschlossen sind, sowie zur Deckung 
von Ausgaben für kritische operative 
Tätigkeiten und die Bereitstellung von 
Diensten.

Falls erforderlich werden über das 
Jahr 2027 hinaus Mittel zur Deckung von 
Ausgaben, die zur Erfüllung der in 
Artikel 3 vorgesehenen Ziele erforderlich 
sind, in den Unionshaushalt eingesetzt, um 
die Verwaltung von Maßnahmen zu 
ermöglichen, die bis zum Ende des 
Programms noch nicht abgeschlossen sind, 
sowie zur Deckung von Ausgaben für 
kritische operative Tätigkeiten und die 
Bereitstellung von Diensten.
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Begründung

Es ist wichtig, klarzustellen, dass die erforderlichen Ressourcen auch nach 2027 zur 
Verfügung gestellt werden.
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